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Informationen zum Übertritt 
Erneuerung des Antrages auf Nachteilsausgleich bzw. Notenschutz 
bei Vorliegen einer Lese-Rechtschreib-Störung 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Eltern, 
 
mein Name ist Doris Deutinger und ich bin die für die Maria-Ward-Realschule Altötting         
zuständige Schulpsychologin und somit für Sie Ansprechpartnerin bei Vorliegen einer 
Lese-Rechtschreib-Störung. 
Beim Übertritt an die weiterführende Schule ist neu zu prüfen, welche Formen des      
Nachteilsausgleichs und/oder Notenschutzes durch die Schulleitung gewährt werden 
können, eventuell ist hierfür eine neuerliche Testung notwendig. 
Um dies entscheiden zu können, werden folgende Unterlagen benötigt (bitte immer in 
Kopie): 

• der ausgefüllte Antrag auf Nachteilsausgleich und/oder Notenschutz 

• eine Kopie der schulpsychologischen Stellungnahme sowie des Schreibens der 

Schulleitung der Grundschule 

• falls vorhanden: fachärztliche Bescheinigung, Untersuchungsbericht 

• falls bereits frühere Testungen durchgeführt worden waren auch diese Berichte / 

Stellungnahmen 

• Kopien aller Jahreszeugnisse 

• Kopien von ein oder zwei Stegreifaufgaben / Schulaufgaben / Diktaten...(v.a. 

Deutsch und Englisch bzw. HSU) 

• Kopien von ein oder zwei Seiten aus dem Deutsch- und HSU- bzw. Englisch-Heft 

 
Sie haben die Möglichkeit Nachteilsausgleich und/oder Notenschutz für Ihr Kind zu beantra-
gen. 
Der Nachteilsausgleich bezieht sich auf die äußeren Bedingungen einer Prüfungssituation, 
wobei die Aufgabenstellung und Bewertung unberührt bleiben. Ein Beispiel hierfür ist ein 
Zeitzuschlag.  
Bei einer Rechtschreibstörung findet sich der Notenschutz u.a. darin wieder, dass die Recht-
schreibung nicht bewertet wird. Dies muss in einer Zeugnisbemerkung festgehalten werden. 
 
Bitte leiten Sie die Unterlagen zu meinen Händen. Sobald mir diese vorliegen, setze ich mich 
zeitnah mit Ihnen in Verbindung. 
Ihre Daten werden vertraulich behandelt, schulpsychologische Beratung unterliegt der 
Schweigepflicht. 
Sollten Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Doris Deutinger 
Staatliche Schulpsychologin 

Tel. 08072 / 3758–157 
Fax 08072 / 3758-29 
           deu@rs-hg.de 
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